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ZUSAMMENFASSUNG 
 
 
 
Grundstück, Fl.Nr., Gemarkung: 
 
 
 
 
Bewertungsobjekt, Beschreibung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gewerbebetrieb/e: 
 
 
Mieter / Pächter: 
 
 
Maschinen / Betriebseinrichtung: 
 
 
Baubehördl. Beschränk. / Beson-
derheiten / Hinweise 
 
 
Küche / Zubehör: 
 
 
 
 
 
 
 
Energieausweis: 
 
 
Altlasten-Kataster: 
 
 
Denkmalschutz: 
 
 
Belastungen Abt. II: 
 
 
Wertermittlungs- / Qualitätsstichtag: 
 
 
Ertragswert: 
Sachwert: 
Verkehrswert (§ 194 BauGB): 
 

Grundstück Fl.Nr. 363 der Gemarkung Aschach, Kapellen-
straße 14 und 14a, 97708 Bad Bocklet-Aschach, Gebäude- 
und Freifläche zu 0,1297 ha 
 
 
A) Wohngebäude I (Hs.Nr. 14): eingeschossiges, unterkeller-
tes, massives Einfamilienwohnhaus mit teilausgebauter Dach-
geschossetage und Untergeschoss-Einliegerwohnung; Wfl. 
EG+DG ca. 117,77 m²; Wfl. UG-ELW ca. 64,57 m²; Bj. um 
1962/63 
B) Wohngebäude II (Hs.Nr. 14a): eingeschossiges, unterkel-
lertes, massives Einfamilienwohnhaus mit ausgebauter Dach-
geschossetage und Untergeschoss-Einliegerwohnung; Wfl. 
EG+DG ca. 127,58 m²; Wfl. UG-ELW ca. 51,19 m²; Bj. um 
1990 
C) Garagengebäude: zweigeschossiges, massives, nicht 
unterkellertes Garagengebäude; 1 PKW-Garagenstellplatz 
zzgl. Nebenfl./Nfl.; Bj. um 1962/63  
 
 
kein Gewerbebetrieb 
 
 
keine Miet-/Pachtverhältnisse 
 
 
nicht vorhanden 
 
 
tlw. Instandhaltungsrückstau sowie Modernisierungs- und 
Renovierungsbedarf 
 
 
Kücheneinbauten (EG Hs.Nr. 14), veraltet, Zeitwert, ca. 0 €  
Kücheneinbauten (UG ELW Hs.Nr. 14), Zeitwert, ca. 1.500 €  
Kücheneinbauten (EG Hs.Nr. 14a), Zeitwert, ca. 1.500 €  
Kücheneinbauten (UG ELW Hs.Nr. 14a), Zeitwert, ca. 1.500 € 
Photovoltaik-Anlage (Dach Hs.Nr. 14; Montage ca. 2014) 
Hinweis: Zeitwerte nicht in Verkehrswert enthalten! 
 
 
Energieausweis wurde nicht vorgelegt 
 
 
keine Eintragung 
 
 
besteht nicht 
 
 
siehe Grundbuchauszug 
 
 
11.04.2025 
 
 
464.000,- EUR 
489.000,- EUR 
489.000,- EUR  
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Objektbeschreibung 
 
 
 
 
Planungsrechtliche Merkmale 
 
 
 
Flächennutzungsplan 
Der Flächennutzungsplan weist die Fläche des Grundstücks Kapellenstraße 14 und 
14a als Wohnbaufläche (W) aus. 
 
 
Bebauungsplan 
Für das Gebiet, in dem sich das zu bewertende Grundstück befindet, existiert nach 
Auskunft der Gemeindeverwaltung ein qualifizierter Bebauungsplan („Kapellenstraße-
Weinberg“ 3. Änderung; rechtskräftig seit 2006). Der Bebauungsplan stuft das Gebiet 
als Allgemeines Wohngebiet (WA) ein. 
 
 
Denkmalschutz 
Der bauliche Bestand des Bewertungsgrundstücks Fl.Nr. 363 der Gemarkung Aschach 
ist gemäß der Recherche (Quelle: Bayerische Denkmalschutz-Atlas) nicht in der Liste 
der (Bau-) Einzeldenkmäler gemäß Art. 1 Abs. 2 BayDschG aufgeführt. Ferner ist zu 
konstatieren, dass sich das Bewertungsgrundstück nicht innerhalb eines Denkmal-
schutzbereichs (Denkmal-Ensemble gemäß Art. 1 Abs. 3 BayDSchG) bzw. nicht in-
nerhalb eines Bodendenkmalbereichs befindet.  
 
 
 
 
Sonstige Grundstücksmerkmale 
 
 
 
Grundstücksform und Topographie 
Das zu bewertende Grundstück Fl.Nr. 363 ist unregelmäßig geschnitten (siehe Lage-
plan in der Anlage des Gutachtens). Der Geländeverlauf des Grundstücks ist als stark 
hängig – Südhang – zu beschreiben.  
 
 
Grundstücksabmessungen  
Straßen-/Wegefront (südlich):     ca.   36 m 
Grundstückstiefe (im Durchschnitt):    ca.   32 m 
Grundstücksbreite (im Durchschnitt):    ca.   38 m 
 
 
Baugrund, Schadstoffe und Altlasten 
Nach Auskunft der zuständigen Verwaltungsbehörde liegen für das zu bewertende 
Grundstück derzeit keine Eintragungen im Kataster nach Art. 3 BayBodSchG (sog. Alt-
lastenkataster) vor. Gemäß vorliegender Unterlagen ist beim Baugrund von Keuper 
auszugehen. Von Seiten der beteiligten Parteien wurden keine Informationen bzw. 
Hinweise zu sanierungspflichtigen Altlasten im Sinne des Bundesbodenschutzgeset-
zes (BBodSchG) erteilt. Hinweise auf besondere Baugrundverhältnisse bzw. eine 
mögliche Bodenkontamination waren zum Ortstermin augenscheinlich nicht erkennbar. 
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Es wurden keine Überprüfungsmaßnahmen von Grund und Boden bzw. des baulichen 
Bestands hinsichtlich etwaig vorhandener Altlasten, Schadstoffbelastungen, Verunrei-
nigungen, Parasiten, Auffüllungen, Abgrabungen, Ablagerungen, Kontaminationen, 
Gifte etc. durchgeführt. Grundlage für die Wertermittlung ist demzufolge der Zustand 
eines unbelasteten Grundstücks sowie eines unbelasteten baulichen Bestands. 
 
 
Immissionen 
Das Grundstück Fl.Nr. 363 befindet sich in einem ruhigen Wohngebiet, das vorherr-
schend von Eigenheimen (Einfamilienhäuser, Doppelhaushälften etc.) sowie Mehrfa-
milienhäusern geprägt ist. Die südlich an das Bewertungsgrundstück grenzende Ka-
pellenstraße ist als Wohnanliegerstraße mit Wendehammer (Sackgasse) zu beschrei-
ben und wird vorwiegend von Anliegern gering bis zeitweise mäßig frequentiert. Das 
Grundstück befindet sich an einer von Verkehrsimmissionen (Fahrzeuglärm/-abgase) 
gering belasteten Stelle innerhalb des Ortsgebietes. Störende Einflüsse aus gewerbli-
chen Immissionen (Industriebetriebe, Gaststätten etc.) sind nicht bekannt und zum 
Ortstermin auch nicht festgestellt worden.  
 
 
Baulastenverzeichnis 
Im Freistaat Bayern wird kein Baulastenverzeichnis geführt. 
 
 
Überschwemmungsgefährdung 
Laut dem Informationssystem Überschwemmungsgefährdete Gebiete in Bayern be-
steht für den Ortsbereich, in dem sich das Grundstück Fl.Nr. 363 befindet, keine Klas-
sifizierung als festgesetztes Überschwemmungsgebiet. Das Ortsgebiet, in dem das 
Bewertungsgrundstück liegt, ist gemäß dem Informationssystem Überschwemmungs-
gefährdete Gebiete in Bayern nicht als wassersensibler Bereich eingestuft.  
 
 
Bauordnungsrecht 
Die Ermittlung des Verkehrswerts erfolgt auf Basis des tatsächlichen Gebäudebestan-
des. Eine Überprüfung hinsichtlich der Genehmigung durch die Baubehörde sowie die 
Gleichartigkeit des tatsächlichen Gebäudebestandes mit der Genehmigung durch die 
zuständige Behörde und dem herrschenden Bauordnungsrecht wurde nicht durchge-
führt. Die Ermittlung des Verkehrswerts setzt die materielle Legalität der baulichen An-
lagen sowie Nutzungen voraus. 
 
 
Erschließungszustand 
Das bebaute Grundstück Fl.Nr. 363 gilt zum Wertermittlungsstichtag 11.04.2025 als 
ortsüblich erschlossen. Es bestehen Anschlüsse für Strom, Gas, Telekommunikation, 
Wasserversorgung über kommunale Leitung, Abwasser in das öffentliche Kanalnetz 
sowie Zufahrt bzw. Zugang von einer öffentlichen Verkehrsfläche aus. Der Verkehrs-
wertermittlung wird zu Grunde gelegt, dass nach Sach- und Rechtslage zum Werter-
mittlungsstichtag keine Erschließungs-, Herstellungs- bzw. Verbesserungsbeiträge 
(Nachzahlungen o.ä.) anfallen. Grundsätzlich gilt, dass zukünftige öffentliche oder pri-
vate Baumaßnahmen weitere Beitragskosten nach sich ziehen können. 
 
 
Nutzung zum Wertermittlungsstichtag 
Das Bewertungsgrundstück Fl.Nr. 363 weist zwei aneinander gebaute Einfamilienhäu-
ser nebst Garagengebäude auf. Das östliche Einfamilienwohnhaus mit Untergeschoss-
Einliegerwohnung – im Lageplan bezeichnet mit der Hausnummer 14 – wird im Erdge-
schoss von der Mutter des Miteigentümers im Rahmen eines Leibgedings zu Wohn-
zwecken genutzt. Die Untergeschoss-Einliegerwohnung des Wohnhauses Hs.Nr. 14 
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wird von den Eigentümern bewohnt. Das westliche Einfamilienwohnhaus mit Unterge-
schoss-Einliegerwohnung – im Lageplan bezeichnet mit Hausnummer 14a – ist zum 
Wertermittlungsstichtag leer stehend bzw. ungenutzt. Erbetene Miet- bzw. Pachtver-
träge wurden nicht vorgelegt. Nach Auskunft des Miteigentümers bestehen zum Wer-
termittlungsstichtag keine Miet- und Pachtverhältnisse. 
 
 
Rechtliche Gegebenheiten 
Herrschende grundstücksbezogene Rechte und Belastungen, Altlasten o.ä. sind – ab-
gesehen von den genannten – nach Sichtung sämtlicher Unterlagen zum Wertermitt-
lungsstichtag nicht feststellbar. 
 
 
 
 
Gebäude und Außenanlagen 
 
 
 
Die nachfolgenden Angaben beschränken sich auf die vorwiegend verbauten bzw. au-
genscheinlich erkennbaren Rohbau- und Ausbaumaterialien sowie den vorhandenen 
Ausstattungsmerkmalen. Es erfolgten keine Bauteilöffnungen oder ähnliche Untersu-
chungsmaßnahmen. Die Nennung der Rohbau- und Ausbaumaterialien erhebt keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit, gewisse Abweichungen können somit nicht ausge-
schlossen werden. Entsprechend den vorliegenden Unterlagen und der erfolgten Be-
sichtigung, stellt sich der bauliche Bestand wie folgt dar: 
 
 
 
A) Wohngebäude I (Hs.Nr. 14) 
 
 
 
Gebäudetyp und Baujahr 
Das Bauwerk ist als eingeschossiges, unterkellertes, massives Einfamilienwohnhaus 
mit überwiegend ausgebauter Dachgeschossetage sowie Untergeschoss-
Einliegerwohnung zu beschreiben. Die Untergeschossetage ist mit der nördlichen Sei-
te in das Gelände gebaut und als so genanntes Hanggeschoss zu bezeichnen. An die 
Westseite ist das Wohnhaus Kapellenstraße 14a angebaut. Das Garagengebäude ist 
an die Ostseite angegliedert. Das Wohngebäude wurde nach Angabe des Miteigentü-
mers bzw. vorliegender Unterlagen um 1962/63 errichtet. 
 
 
Gliederung 
Das Wohnhaus verfügt über eine Hauptwohnung, die sich über das Erdgeschoss er-
streckt und weist einen an der Nordseite gelegenen Eingangsbereich mit abgeschlos-
senem Treppenhaus auf. Die Hauptwohnung zählt ein Wohnzimmer, eine Essküche, 
ein Schlafzimmer, ein Badezimmer, einen Flur sowie einen WC-Raum. Die größten-
teils ausgebaute Dachgeschossetage weist jeweils giebelseitig ein ausgebautes 
Schlafzimmer und einen zentral positionierten Flurbereich auf. Die Untergeschoss-
Einliegerwohnung besteht aus den Räumen Essküche, Wohnzimmer, Schlafzimmer 1, 
Schlafzimmer 2, Flur, Bad, WC-Raum sowie Abstellraum und besitzt einen separaten, 
ebenerdigen Eingang an der östlichen Giebelseite. Bei den Wohnungen handelt es 
sich um abgeschlossene Wohneinheiten im Sinne der Nr. 5 Buchstabe a und b der 
Allgemeinen Verwaltungsvorschrift für die Ausstellung von Bescheinigungen (AVA) 
gemäß des § 7 Abs. 4 Nr. 2 und § 32 Abs. 2 Nr. 2 des Wohneigentumsgesetzes 
(WEG). Der Heizungsraum befindet sich im südöstlichen Eckbereich und ist als Teilun-
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terkellerung des Gebäudes einzustufen. Der Zugang zum Teilkeller erfolgt durch den 
angegliederten Lagerraum des Garagengebäudes. Hinsichtlich der Grundrisszuschnit-
te wird auf die Planunterlagen in der Anlage des Gutachtens verwiesen. Hierzu ist an-
zumerken, dass im Zuge der Ortsbesichtigung gewisse Abweichungen zwischen dem 
tatsächlichen Gebäudebestand und den Planzeichnungen festgestellt werden konnten. 
 
 
 
Rohbau (Angaben nach Augenschein – soweit einsehbar –  bzw. nach Unterlagen/Aktenlage) 

 

Fundament/Gründung: Stampf- bzw. Betonfundamente, Betonbodenplatte 
 

Außenwände Massivbauweise bzw. Mauerwerk 30 cm (HLZ, UT 
tlw. mit Betonsteinen) 
 

Innenwände: überwiegend Massivbauweise bzw. Mauerwerk 
11,5 cm / 24 cm 
 

Geschossdecken: Massivdecken (über UG, EG), Holz-
Kehlbalkendecke (über DG) 
 

Treppen: UG-EG: Massivtreppe mit Steinbelag und Metall-
geländer  
EG-DG: Holztreppe mit Holzgeländer und Holz-
handlauf  
 

Dachform: Satteldach 
 

Dachkonstruktion: zimmermannsmäßiger Holzdachstuhl, tlw. ge-
dämmt 
 

Dachdeckung/-abdichtung: Falzziegeldeckung 
 

Kamin/e: drei einzügige Kamine, Kaminköpfe gemauert 
 

Rinnen/Rohre: vorherrschend Metall-Ausführung 
 

Besondere Bauteile: Eingangstreppe in Massivausführung (außen, 
Nordseite) mit fünf Stufen und Eingangspodest 
sowie Metallgeländer, Eingangsüberdachung an 
der Ostseite in Metallkonstruktion mit Wellplatten-
eindeckung, Lichtschächte; Heizungs-Teilkeller 
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Ausbau   (Angaben nach Augenschein – soweit einsehbar –  bzw. nach Unterlagen/Aktenlage) 

Fassade: überwiegend gestrichene Putzfassade, Fassa-
densockel abgesetzt 
 

Bodenbeläge: Hauptwohnung: diverse Beläge, u.a. Teppichbo-
den (Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur), PVC-
Belag (Küche, DG-Zimmer), Fliesenbelag (Bad, 
WC-Raum) 
UG-Einliegerwohnung: überwiegend PVC-Belag, 
Fliesenbelag, Teppichboden 
 

Wandverkleidung: Hauptwohnung: überwiegend verputzt und gestri-
chen bzw. tapeziert; tlw. Fliesenbelag sowie holz-
verkleidete Wandbereiche 
UG-Einliegerwohnung: überwiegend verputzt und 
gestrichen bzw. tapeziert; tlw. Fliesenbelag 
 

Decken / Dachschrägen: Hauptwohnung: überwiegend mit Holz- bzw. Pa-
neelverkleidung gestaltet; tlw. verputzt und gestri-
chen bzw. tapeziert, vereinzelt Styropor-
Dekorplatten 
UG-Einliegerwohnung: mit Holz- bzw. Paneelver-
kleidung; tlw. verputzt und gestrichen bzw. tape-
ziert 
 

Innen- und Außentüren: Hauseingangstüren als Holzelemente mit Glas-
ausschnitt und Metall-Vergitterung, innen überwie-
gend Holztüren mit Holzzargen (furniert; tlw. mit 
Glasausschnitt) 
 

Fenster: überwiegend Kunststoff-Fenster mit Kunststoff-
Rollo; z.T. Holzverbundfenster; tlw. Fensteröffnun-
gen mit Glasbausteinen, Dachflächenfenster 
 

 

Sanitärausstattung: Hauptwohnung: Badezimmer mit Eckbadewanne, 
zwei Waschbecken, Dusche und Waschmaschi-
nenanschluss ausgestattet; WC-Raum mit Stand-
WC mit Ausputzspülkasten und Waschbecken (nur 
Kaltwasseranschluss); Küche verfügt über zweck-
mäßige Anschlüsse; Anmerkung: DG mit Sanitär-
Anschlüssen ausgestattet 
UG-Einliegerwohnung: Badezimmer mit Badewan-
ne, Waschbecken und Waschmaschinenanschluss 
ausgestattet; WC-Raum mit Stand-WC (mit Aus-
putzspülkasten) und Waschbecken (nur mit Kalt-
wasseranschluss); Küche verfügt über zweckmä-
ßige Anschlüsse 
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Heizung: Beheizung und Warmwassererzeugung mit Öl-
Zentralheizung (zusätzlich auf Gas umstellbar lt. 
Miteigentümer; Standort: UG 2 / Eckbereich des 
Gebäudes Hs.Nr. 14 – Zugang durch Garagen-
Obergeschoss), Fabrikat Viessmann (Einbau ca. 
1996), 1 PE-Tank; wandhängende Heizkörper 
 

Elektroinstallation: überwiegend Unterputzinstallation in baujahrsübli-
cher Ausführung, tlw. Aufputzinstallation 
 

 
 

 Augenscheinliche Baumängel und Bauschäden bzw. Restarbeiten 
Der unterzeichnende Sachverständige konnte im Rahmen der Besichtigung folgende 
Baumängel, Bauschäden bzw. Restarbeiten feststellen: 
 
 Fassade bzw. Außenbauteile teils mit Witterungsmerkmalen behaftet 

 einzelne Wandbereiche mit Feuchtigkeitsmerkmalen (Flecken, Verfärbungen, Ab-
sandung des Anstrichs etc., insb. erdberührter Bereich) behaftet – vermutlich man-
gelhafte Abdichtung gegen Feuchtigkeit  

 Dachgeschoss-Zimmer (westlich) weist Instandhaltungsrückstau sowie Restarbei-
ten an Wand-/Deckenverkleidung auf  

 ältere Feuchtigkeitsflecken am Kaminbereich (Wand/Decke) im Dachgeschoss er-
kennbar (Ablösen der Tapete, etc.) erkennbar – ggf. Kaminversottung  

 Ausbauelemente (Wand-/Deckenbereiche etc.) weisen teils Restarbeiten bzw. Re-
paratur-/Renovierungsbedarf auf 

 Kellertreppe ohne Handlauf (Sicherheitsmangel) 

 
Hinweis: Es waren augenscheinlich keine Anzeichen für Hausschwamm ersichtlich. 
Beim vorliegenden Gutachten handelt es sich nicht um ein Bauschadens- bzw. Bau-
mängelgutachten, d.h. es wurden keine spezifischen Untersuchungsmaßnahmen der 
Bausubstanz (Statik, Feuchtigkeitsisolierung, bauphysikalische Gegebenheiten, 
Brandschutz etc.) vorgenommen. Die Baubeschreibung bzw. die Nennung der Bau-
mängel und Bauschäden basiert tlw. auf Augenschein bzw. erhebt keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit. Eine über den Augenschein hinausgehende Untersuchung auf 
Bauschäden bzw. Baumängel, Statik, Schadstoffe/Raumgifte und Schädlinge respekti-
ve Parasiten sowie eine Überprüfung der Hautechnik bzw. technischen Anlagen und 
der Raumluft ist nicht Gegenstand des Gutachtenauftrages und wurde somit nicht 
durchgeführt. 
 
 
Energetische Qualität / Energieausweis 
Im „Gesetz zur Einsparung von Energie und Nutzung erneuerbarer Energien zur Wär-
me- und Kälteerzeugung in Gebäuden”, vereinfacht „Gebäudeenergiegesetz (GEG)”, 
ist alles geregelt, was bei einer Altbausanierung oder einem Neubau zu berücksichti-
gen ist, um einem Mindeststandard an Energieeffizienz zu entsprechen. Das aktuell 
gültige GEG, in dem die drei vorgenannten Gesetze und Richtlinien zusammengeführt 
worden sind, gilt grundsätzlich für Gebäude, die beheizt oder gekühlt werden und rich-
tet sich vor allem an Bauherren und Immobilieneigentümer. Ein erbetener Energie-
ausweis wurde nicht vorgelegt.  
 
 
Raumfunktionalität / Grundrissgestaltung 
Die Raumaufteilung bzw. Grundrisszuschnitte sind als baujahrsüblich, zweckmäßig 
und funktional einzustufen. Das abgeschlossene Treppenhaus bietet die Möglichkeit 
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des Einbaus einer zusätzlichen Wohneinheit im Dachgeschoss. In diesem Zusam-
menhang ist allerdings auf die etwas geringe lichte Raumhöhe von ca. 2,11 m hinzu-
weisen. Ein Anlass für eine wirtschaftliche Wertminderung ist nach sachverständiger 
Einschätzung zum Wertermittlungsstichtag nicht gegeben. 
 
 

 Gesamturteil 
Die Gebäudesubstanz ist als solide, der Zustand als durchschnittlich bis mäßig ge-
pflegt einzustufen. In Teilbereichen besteht Instandhaltungsrückstau sowie Moderni-
sierungs- und Renovierungsbedarf.  
 
 
 
 

 B) Wohngebäude II (Hs.Nr. 14 a) 
 
 
Gebäudetyp und Baujahr 
Beim Bauwerk handelt es sich um ein eingeschossiges, unterkellertes, massives Ein-
familienwohnhaus mit ausgebauter Dachgeschossetage sowie Untergeschoss-
Einliegerwohnung. Die untere Etage ist mit der nördlichen Seite in das Gelände ge-
baut, als so genanntes Hanggeschoss zu beschreiben und weist an der Südseite ei-
nen ebenerdigen Zugang zum Garten auf. An die östliche Giebelseite ist das Wohn-
haus Kapellenstraße 14 angebaut. Das Wohngebäude wurde nach Angabe des Mitei-
gentümers bzw. vorliegender Unterlagen um 1990 errichtet. 
 
 
Gliederung 
Das Wohnhaus verfügt über eine Hauptwohnung, die sich über die Erdgeschoss- und 
Dachgeschossetage erstreckt und weist einen an der Nordseite gelegenen Eingangs-
bereich auf. Die Hauptwohnung verfügt im Erdgeschoss über ein Wohn- und Esszim-
mer mit Zugang zum Balkon, eine Küche, einen Abstellraum, einen Flur- und Trep-
penbereich sowie einen WC-Raum. Das Dachgeschoss zählt ein Schlafzimmer mit 
Zugang zum Balkon, zwei Kinderzimmer, ein Badezimmer sowie einen Flur- und Trep-
penbereich. Die Untergeschoss-Einliegerwohnung besteht aus den Räumen Esskü-
che, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur, Dusche/WC-Raum sowie Kellerabstellraum 
und besitzt einen separaten, ebenerdigen Eingang an der östlichen Giebelseite des 
Hauses. Bei den Wohnungen handelt es sich um abgeschlossene Wohneinheiten im 
Sinne der Nr. 5 Buchstabe a und b der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift für die Aus-
stellung von Bescheinigungen (AVA) gemäß des § 7 Abs. 4 Nr. 2 und § 32 Abs. 2 Nr. 
2 des Wohneigentumsgesetzes (WEG). Hinsichtlich der Grundrisszuschnitte wird auf 
die Planunterlagen in der Anlage des Gutachtens verwiesen. Hierzu ist anzumerken, 
dass im Zuge der Ortsbesichtigung vereinzelte Abweichungen zwischen dem tatsäch-
lichen Gebäudebestand und den Planzeichnungen festgestellt werden konnten. 
 
 
Rohbau (Angaben nach Augenschein – soweit einsehbar –  bzw. nach Unterlagen/Aktenlage) 

 

Fundament / Gründung: Betonfundamente, Stahlbetonbodenplatte 
 

Außenwände Massivbauweise bzw. Mauerwerk 30 cm 
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Innenwände: Mauerwerk bzw. Leichtbau-Ständerwände 
 

Geschossdecken: Massiv- bzw. Holzbalkendecken 
 

Treppen: KG-EG: Metall-Unterkonstruktion mit Holzstufen 
und Metallgeländer 
EG-DG: Metall-Unterkonstruktion mit Holzstufen 
und Metallgeländer 
 

Dachform: Satteldach, Schleppdachgauben 
 

Dachkonstruktion: zimmermannsmäßiger Holzdachstuhl, gedämmt 
 

Dachdeckung/-abdichtung: Falzziegeldeckung  
 

Kamin: einzügiger Kamin 
 

Rinnen/Rohre: Metall-Ausführung 
 

Besondere Bauteile: südlicher Balkon in Holzbauweise; Balkon an der 
Westseite in Metallbauweise, massives Ein-
gangspodest mit Stufe an der Ostseite; einfacher 
Schuppenanbau an der Westseite, Lichtschächte 
 

 
 
Ausbau (Angaben nach Augenschein – soweit einsehbar –  bzw. nach Unterlagen/Aktenlage) 

 

Fassade: überwiegend Putzfassade mit Anstrich, Fassa-
densockel abgesetzt 
 

Bodenbeläge: Hauptwohnung mit Teppichboden (Kinderzimmer, 
Schlafzimmer, Flur), Laminatbelag (Küche, Woh-
nen) und Fliesenbelag (Essbereich, Treppenberei-
che, Bad, WC-Raum) ausgestattet 
UG-Einliegerwohnung: überwiegend Teppichbo-
den, tlw. Fliesenbelag 
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Wandverkleidung: Hauptwohnung: überwiegend geputzt und gestri-
chen bzw. tapeziert; tlw. Fliesenbelag (Sanitär; 
Küche mit Fliesenspiegel) sowie holzverkleidete 
Wandbereiche 
UG-Einliegerwohnung: überwiegend geputzt und 
gestrichen bzw. tapeziert; tlw. Fliesenbelag (Sani-
tär; Küche mit Fliesenspiegel) 
 

Decken / Dachschrägen: Hauptwohnung: überwiegend Holz- bzw. Paneel-
verkleidung; tlw. mit Anstrich bzw. tapeziert 
UG-Einliegerwohnung: überwiegend Holz- bzw. 
Paneelverkleidung; tlw. mit Anstrich bzw. tapeziert 
 

Innen- und Außentüren: Hauseingangstüre (Nord) als Kunststoff-Element 
mit verglastem Seitenteil; Hauseingangstüre (Ost) 
als Leichtmetall-Element mit Glasausschnitt, innen 
überwiegend Holztüren mit Holzzargen (furniert; 
tlw. mit Glasausschnitt) 
 

Fenster: überwiegend Kunststoff-Isolierglasfenster mit 
Kunststoff-Rollo; tlw. Fensteröffnungen mit Glas-
bausteine 
 

 

Sanitärausstattung: Hauptwohnung: Badezimmer mit Badewanne, zwei 
Waschbecken, Dusche und wandhängendem WC  
mit Unterputzspülkasten ausgestattet; WC-Raum 
verfügt über Waschbecken sowie Stand-WC mit 
Ausputzspülkasten; Küche mit zweckmäßigen An-
schlüssen ausgestattet; Waschmaschinenan-
schluss im Hauswirtschaftsraum 
UG-Einliegerwohnung: Dusche/WC-Raum mit Du-
sche, Waschbecken und Stand-WC mit Aufputz-
spülkasten ausgestattet; Küche verfügt über 
zweckmäßige Anschlüsse; Waschmaschinenan-
schluss im Kellerraum 
 

Heizung: Beheizung und Warmwassererzeugung mit Öl-
Zentralheizung (zusätzlich auf Gas umstellbar lt. 
Miteigentümer; Standort: UG 2 / Eckbereich des 
Gebäudes Hs.Nr. 14 – Zugang durch Garagen-
Obergeschoss), Fabrikat Viessmann (Einbau um 
1996), 1 PE-Tank; wandhängende Heizkörper; 
Wohnbereich mit Kachelofen ausgestattet 
 

Elektroinstallation: überwiegend Unterputzinstallation in baujahrsübli-
cher Ausführung, tlw. Aufputzinstallation 
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Augenscheinliche Baumängel und Bauschäden bzw. Restbauarbeiten 
Im Rahmen der Besichtigung konnten folgende Punkte festgestellt werden: 
 
 Fassade bzw. Außenbauteile (Balkone etc.) weisen vereinzelt Witterungsmerk-

male auf 

 Bauteile des Holzbalkons erheblich schadhaft (umfassender Reparaturstau) 
 Bodenfliesen der Diele z. T. locker bzw. reparaturbedürftig 

 Wandbereich (KG; HWE) unverputzt; tlw. Putzschäden an Wänden erkennbar 
 Decken (Keller-Abstellraum) unverkleidet, Wände nur geputzt und ohne Anstrich  

 Wand- und Deckenbereiche – insb. Wand-Eckbereich des Keller-Abstellraums – 
teils mit Feuchtigkeits- und Schimmelflecken behaftet – vermutl. mangelhafte 
Abdichtung gegen Feuchtigkeit der Außenwand im erdberührten Bereich 

 Ortgang-Verkleidung westlich tlw. reparaturbedürftig 

 Türe des Schuppenanbaus reparaturbedürftig 

 
Hinweis: Es waren augenscheinlich keine Anzeichen für Hausschwamm ersichtlich. 
Beim vorliegenden Gutachten handelt es sich nicht um ein Bauschadens- bzw. Bau-
mängelgutachten, d.h. es wurden keine spezifischen Untersuchungsmaßnahmen der 
Bausubstanz (Statik, Feuchtigkeitsisolierung, bauphysikalische Gegebenheiten, 
Brandschutz etc.) vorgenommen. Die Baubeschreibung bzw. die Nennung der Bau-
mängel und Bauschäden basiert tlw. auf Augenschein bzw. erhebt keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit. Eine über den Augenschein hinausgehende Untersuchung auf 
Bauschäden bzw. Baumängel, Statik, Schadstoffe/Raumgifte und Schädlinge respekti-
ve Parasiten sowie eine Überprüfung der Hautechnik bzw. technischen Anlagen und 
der Raumluft ist nicht Gegenstand des Gutachtenauftrages und wurde somit nicht 
durchgeführt. 
 
 
Energetische Qualität / Energieausweis 
Im „Gesetz zur Einsparung von Energie und Nutzung erneuerbarer Energien zur Wär-
me- und Kälteerzeugung in Gebäuden”, vereinfacht „Gebäudeenergiegesetz (GEG)”, 
ist alles geregelt, was bei einer Altbausanierung oder einem Neubau zu berücksichti-
gen ist, um einem Mindeststandard an Energieeffizienz zu entsprechen. Das aktuell 
gültige GEG, in dem die drei vorgenannten Gesetze und Richtlinien zusammengeführt 
worden sind, gilt grundsätzlich für Gebäude, die beheizt oder gekühlt werden und rich-
tet sich vor allem an Bauherren und Immobilieneigentümer. Ein erbetener Energie-
ausweis wurde nicht vorgelegt.  
 
 
Raumfunktionalität / Grundrissgestaltung 
Die Raumaufteilung bzw. Grundrisszuschnitte sind als baujahrsüblich, zweckmäßig 
und funktional einzustufen. Ein Anlass für eine wirtschaftliche Wertminderung ist zum 
Wertermittlungsstichtag nach sachverständiger Einschätzung nicht gegeben. 
 
 

 Gesamturteil 
Die Gebäudesubstanz ist im Wesentlichen als solide, der Zustand als durchschnittlich 
bis mäßig gepflegt einzustufen. Das Gebäude weist in Teilbereichen Instandhaltungs-
rückstau sowie Modernisierungs- und Renovierungsbedarf auf.  
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 C) Garagengebäude 

 
 
Gebäudetyp und Baujahr 
Das Bauwerk ist als zweigeschossiges, massives, nicht unterkellertes Garagengebäu-
de mit Flachdach zu beschreiben. Das Erdgeschoss weist einen PKW-
Garagenstellplatz auf und ist als so genanntes Hanggeschoss zu klassifizieren. An die 
Nordwestecke schließt sich das Wohnhaus Kapellenstraße 14 an. Das Garagenge-
bäude wurde nach Angabe des Miteigentümers bzw. vorliegender Unterlagen um 
1962/63 errichtet. 
 
 
Gliederung 
Das Garagengebäude weist im Erdgeschoss einen von der Südseite aus befahrbaren 
Garagenstellplatz auf. Das Obergeschoss ist von der Ostseite aus begehbar und ver-
fügt über zwei Räume (Lager, Hobby-Werkstatt). Vom Lagerraum aus ist ein Zugang 
zur Teilunterkellerung (Heizungsraum) des Wohngebäudes Hs.Nr. 14 möglich. Das 
Flachdach wird als Terrasse mit Teilüberdachung genutzt. Hinsichtlich des Grundriss-
zuschnittes wird auf die Planunterlagen in der Anlage des Gutachtens verwiesen. In 
diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass im Zuge der Ortsbesichtigung verein-
zelte Abweichungen zwischen dem Planstand und dem tatsächlichen Gebäudebe-
stand festgestellt werden konnten (Genehmigungsfähigkeit wird unterstellt).  
 
 
Rohbau  (Angaben nach Augenschein – soweit einsehbar –  bzw. nach Unterlagen/Aktenlage) 

 
Fundament / Gründung: Stampf-/Betonfundamente, Betonbodenplatte 

 

Außenwände Mauerwerk 
 

Innenwände: Mauerwerk 
 

Decken: Stahlbeton-Massivdecken  
 

Dachkonstruktion: Flachdach mit Bitumenabdichtung und Plattenbe-
lag 
 

Rinnen / Rohre: vorwiegend Metall-Ausführung 
 

Besondere Bauteile:  Teilüberdachung in Metallkonstruktion mit Wellplat-
tendeckung; Dachterrassengeländer in Metallkon-
struktion; Eingangspodest; Eingangsüberdachung; 
Treppenhandlauf 
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Ausbau (Angaben nach Augenschein – soweit einsehbar –  bzw. nach Unterlagen/Aktenlage) 

 
Fassade: vorherrschend Putzfassade mit Anstrich, Fassa-

densockel abgesetzt 
 

Bodenbeläge: überwiegend Betonboden, tlw. Holzboden  
 

Wandverkleidung: vorwiegend unverputzt; Werkstattraum geputzt  
 

Decken / Dachschrägen: teilweise verputzt 
 

Innen- und Außentüren / Tore: Türelemente überwiegend in Holzkonstruktion, tlw. 
Metalltürelement (Heizraum); Metallschwingtor 
 

Fenster: vorwiegend Holzverbundfensterelemente mit 
Kunststoff-Rollo 
 

Heizung: Beheizung der Werkstatt mit Einzelofen 
 

Elektroinstallation: zweckmäßige Aufputzinstallation 
 

 
 
Augenscheinliche Baumängel und Bauschäden bzw. Restbauarbeiten 
Im Rahmen der Besichtigung konnten folgende Punkte festgestellt werden: 
 
 Fassade bzw. Außenbauteile (Geländer etc.) weisen vereinzelt Witterungs-

merkmale auf 

 Wand-, Decken- und Bodenbereiche stellenweise stark nutzungsbeansprucht 
(Renovierungsbedarf) 

 Wandbereich der Garage stellenweise mit Feuchtigkeitsflecken behaftet 

 Deckenuntersicht teils fleckig 

 Metallteile z. T. korrodiert 

 Anstrich der Rinnen/Rohre blättert ab (Neuanstrich erforderlich) 

 Dachterrassen-Plattenbelag stellenweise schadhaft bzw. mit Frostschäden be-
haftet 

 
Hinweis: Es waren augenscheinlich keine Anzeichen für Hausschwamm ersichtlich. 
Beim vorliegenden Gutachten handelt es sich nicht um ein Bauschadens- bzw. Bau-
mängelgutachten, d.h. es wurden keine spezifischen Untersuchungsmaßnahmen der 
Bausubstanz (Statik, Feuchtigkeitsisolierung, bauphysikalische Gegebenheiten, 
Brandschutz etc.) vorgenommen. Die Baubeschreibung bzw. die Nennung der Bau-
mängel und Bauschäden basiert tlw. auf Augenschein bzw. erhebt keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit. Eine über den Augenschein hinausgehende Untersuchung auf 
Bauschäden bzw. Baumängel, Statik, Schadstoffe/Raumgifte und Schädlinge respekti-
ve Parasiten sowie eine Überprüfung der Hautechnik bzw. technischen Anlagen und 
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der Raumluft ist nicht Gegenstand des Gutachtenauftrages und wurde somit nicht 
durchgeführt. 
 
 
Raumfunktionalität / Grundrissgestaltung 
Der Grundrisszuschnitt ist für die zu Grunde gelegte Nutzung als baujahrsüblich, funk-
tional und zweckmäßig einzustufen. Ein Anlass für eine wirtschaftliche Wertminderung 
ist nach sachverständiger Einschätzung nicht gegeben. 
 
 

 Gesamturteil 
 Die Bausubstanz ist als überwiegend solide, in Teilen als „in die Jahre gekommen“ zu 

bezeichnen. Der Pflegezustand ist als durchschnittlich bis mäßig zu beurteilen. In Teil-
bereichen besteht Instandhaltungsrückstau sowie Modernisierungs- und Renovie-
rungsbedarf.  
 
 
 
 
Außenanlagen und sonstige bauliche Anlagen 

Ver- und Entsorgungsanlagen: 
 

Das Grundstück Fl.Nr. 363 ist mit entsprechenden 
Ver- und Entsorgungsleitungen an das öffentliche 
Netz (Kanal, Wasser, Strom etc.) angeschlossen.  
 

Freifläche / Sonstiges: 
 

Die Freifläche ist vorherrschend als Ziergarten mit 
Rasenfläche, Pflanzbestand (Bäume, Sträucher 
etc.), Pflanztröge bzw. Geländestützelemente, 
Massivstufen/-treppen und Gestaltungselementen 
angelegt. Die Fläche vor der Garage und der Ge-
ländetreppe ist asphaltiert. Die Wege sind mit Plat-
tenbelag angelegt. Die Fläche nördliche von Ge-
bäude Hs.Nr. 14 ist mit Plattenbelag befestigt.  
 

Gesamturteil: 
 

Die Außenanlage ist als zweckmäßig und anspre-
chend gestaltet zu beurteilen. Stellenweise besteht 
Instandhaltungsrückstau bzw. erheblicher Ver-
schleiß (schadhafter Plattenbelag, Feuchtigkeits-
merkmale an Geländestützmauern, Frostschäden 
etc.).  
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 Verkehrswert 

 
 
 
Zusammenstellung der Verfahrensergebnisse: Grundstück Fl.Nr. 363 

Ergebnis der Ertragswertermittlung          464.000,- EUR 

Ergebnis der Sachwertermittlung (marktangepasster Wert)       489.000,- EUR 

 
 
 
 

 Marktsituation und Besonderheiten 
Das Bewertungsobjekt Grundstück Fl.Nr. 363 der Gemarkung Aschach ist nach Abwä-
gung der Kriterien Lage, Beschaffenheit, Gebäudekonstellation und Zustand zum Wer-
termittlungsstichtag als mäßig marktgängig zu beurteilen. Hervorzuhebende Faktoren 
sind die solide Bauweise sowie die umfangreiche Wohnfläche von rund 360 m². Als 
negativ im Hinblick auf die Vermarktungsfähigkeit sind der in Teilbereichen bestehen-
de Instandhaltungsrückstau sowie Renovierungs- und Modernisierungsbedarf anzu-
führen. Der Verkehrswert des Bewertungsgrundstücks Fl.Nr. 363, Kapellenstraße 14 
und 14a, leitet sich aus dem ermittelten Sachwert ab und ist zum Wertermittlungsstich-
tag 11.04.2025 mit geschätzt rd. 489.000,- Euro zu beziffern. Die Marktrecherche hat 
ergeben, dass Angebotspreise für ähnliche Immobilientypen derzeit überwiegend in 
einer Spanne von rund 1.200,- bis 2.000,- EUR pro Quadratmeter Wohnfläche (+/-) 
liegen. Der ermittelte Verkehrswert entspricht einem Quadratmeterpreis von rd. 1.400,- 
EUR. Unter Berücksichtigung der objektspezifischen Merkmale wird der Verkehrswert 
als marktadäquat eingestuft. 
 
 
 
Verkehrswert (Marktwert): Grundstück Fl.Nr. 363 
Nach Würdigung aller mir bekannten tatsächlichen und marktwirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten und unter Abwägung aller wertbeeinflussenden Umstände, schätze ich 
den Verkehrswert (Marktwert) des im Grundbuch des Amtsgerichts Bad Kissingen von 
Aschach Blatt 1831 eingetragenen Grundstücks Fl.Nr. 363 der Gemarkung Aschach, 
Kapellenstraße 14 und 14a, 97708 Bad Bocklet OT Aschach, Gebäude- und Freifläche 
zu 0,1297 ha, abgeleitet aus dem Ergebnis des Sachwertverfahrens, ohne die Berück-
sichtigung der in Abt. II eingetragenen Belastungen, zum Wertermittlungsstichtag 
11.04.2025, auf rund: 
 
 

489.000,- EUR 
 

(in Worten: vierhundertneunundachtzigtausend Euro) 
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Anlagen 
 
 

Lageplan (ohne Maßstab) 
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Fotodokumentation 
 
 

 

Bild 1: Blick auf das Anwesen von Süd-Osten 
 

 

Bild 2: Süd-Ansicht Hs.Nr. 14a 
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Bild 3: Süd-Ansicht Hs.Nr. 14 
 
 

 

Bild 4: Nord-Ost-Ansicht Hs.Nr. 14 
 


